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Diensthundewesen

Das Geruchsspurenvergleichsverfahren (GSVV)

Zu den Spürnasen bei der Polizei zählen auch die für das so genannte Geruchsspurenvergleichsverfahren ausgebildeten 

Hunde.

Bei diesem Verfahren erschnüffelt der Hund Geruchsspuren an verschiedenen Gegenständen, vergleicht sie und stellt 

fest, ob ein mutmaßlicher Täter einen bestimmten Gegenstand, beispielsweise eine Tatwaffe, angefasst hat oder nicht.

Dieses Verfahren kann wichtige Erkenntnisse für die polizeiliche Ermittlungsarbeit liefern. Die Ergebnisse aus diesem 

Verfahren werden inzwischen vor Gericht als beweiskräftig anerkannt.


